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Auszeichnung der GGK für die Erhaltung, Restaurierung oder
Neuschaffung eines Gartens oder einer Grünanlage

Thema: Friedhofanlagen
(Projektierung/Ausführung nach 1950)

Ziel und Art der Durchführung

1. Mit der Prämierung sollen beispielhafte Beiträge zur
Gartenkultur ausgezeichnet werden. Dazu gehören öffentliche

Anlagen (Sportplätze, Schulanlagen, Friedhöfe,
Spitalgärten) und private Gärten (Vorgärten, Hausgärten,
Dachgärten, Bauerngärten, Villengärten, Schlossgärten).

2. Die GGK-Auszeichnung wird in der Regel jährlich verlie¬
hen. Der Preis wird sowohl für die Erhaltung bzw.
Restaurierung sowie für die Neuschaffung eines Gartens
oder einer Grünanlage verliehen. Der GGK-Preis kann nur
für ausgeführte Gartenanlagen vergeben werden, nicht für
Projekte.

3. Die GGK-Auszeichnung besteht in einer Urkunde für den
Bauherrn/ Betreuer und/oder Planer.

4. Das Ergebnis wird in geeigneter Form in der Presse ver¬
öffentlicht.

5. Die Beurteilung übernimmt der Vorstand.
6. Vorschläge für eine Auszeichnung können von den Gemein¬

den, vom Planer oder von Drittpersonen eingereicht werden.

Anmeldung

Anmeldungen sind mit beiliegendem Formular dem Vorstand
der GGK (Frau U. Stürzinger, Basteiplatz 3, 8001 Zürich)
einzureichen. Sie sollten durch Fotos, Pläne, Skizzen
oder Beschreibungen ergänzt sein. Diese Unterlagen
verbleiben bei der GGK. Anmeldeschluss: 15. August 1986.

Bewertung

Die Bewertung wird im Herbst vorgenommen. Bewertungspunkte
sind die Gestaltung, der Pflanzenbestand und -zustand.
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